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[1653 März ] A
NOTIZEN [ DES VERMITTLERS IM BAUERNKRIEG, BEATS II . ZURLAUBEN,

UEBER DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE -
V AUSG. LU]

"1 . Anfangs Jnen das misfallen über Jren Pundt [von Wolhusen ] , und den fahler

widerumb demonstrieren und das sy über underschidenliche Jre olegten nit

ein solche Zesamenschwerung ansächen sollen , sonders Jre clegten Jeder-

wylen der Oberkheit [Schultheiss und Rat von Luzern ] Jn Rath bringen

sollen.

Jnsonderheit Jetz Jüngst Jrem versprächeyi gemäss die Articul Jrer Ober¬

kheit zuotragen umb abhelff und Verbesserung piten.

2 . Aller Erstlichen sye Eochmalen unser Rath und Meynung , das sy zuvorderst

Jres furnemen und unformbkhliche procedere gägen Jrer Oberkheit entschul¬

digen und umb ertheilung Jrer gnädigen Willfahr Jn dem einten und anderen

Articul underthänig Piten.

3 . Jnen dan von einem Puncten zum andern anzeigen , was wir durch unsere Un-

derhandlung by Jrer Oberkheit zuo erhalten gethruwendt . Was aber für gä-

genbeschwärden oder clegten die Oberkheit wider sy hat , Jnen verhalten.

4 . Also ehe die conclusion geschieht , soll Jre Submission und Pitt wye obge-

melt beschächen.

5 . Entliehen einen Ursaz uff künfftig derglychen fahl sezen.

Den general pardon ordenlieh uffsezen.

Ob aber ettwas wichtiges gar stössig werde , undt nit Könte mit güete hingelegt

werden , soll man Jnen repraesentieren was die Pündt wysendt . Namblichen das

Eydtgnösische Recht ze bruchen , daruff sy anfangs selbs getrungen.

Der Entlibuochern Landtbuoch anzüchen und erfahren ob die Mandata von 1624,

[16 ] 13 , [ 16 ] 28 wegen schryben undt siglens auch darinn begriffen syendt.

Jn etlichen Embtem möchte syn ein Uralter Tax der buossen umb fähler , die

aber diser Zyt mit höchern straff anzesächen.

General clegten ab ungeburenden grossen Sitz : Ritt : audientz und theilung

geldtem . Jtem der strengen buossen.

Ettliche Articul Jn Jre Ambtsbüecher schryben.

Die mandata Jm Entlibuoch des wildtpaans sind alt 1584 , Jtem 1590.

Apellation Jm Rotenburg Ambt besser erlütem.

Das Mülifähl taxieren . Jnsgemein zuo erhalten Oberkheitlicher Jurisdiction.



Die wyse und form Appellation furzenemen stehet by dem Richter und nit bim

appellanten , by der Oberkheit und nit den underthanen " .
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